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Übersicht mit Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz 
in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der 

Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 

A. Inhalt der Mitteilung 

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses: 

Außerordentliche virtuelle Hauptversammlung der Uniper SE am 8. Dezember 2023 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

XMETUN0123RSDE 

2. Art der Mitteilung: 

Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

NEWM 

B. Angaben zum Emittenten 

1. ISIN: 

DE000UNSE018 

DE000UNSE1N3 

2. Name des Emittenten: 

Uniper SE 

C. Angaben zur Hauptversammlung 

1. Datum der Hauptversammlung: 

8. Dezember 2023 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20231208 

2. Uhrzeit der Hauptversammlung: 

12:00 Uhr MEZ 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

11:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) 

3. Art der Hauptversammlung: 

Außerordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz 

der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung (mit Ausnahme der 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft)  

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

XMET 

4. Ort der Hauptversammlung: 

Bild- und Tonübertragung im Internet: www.uniper.energy/hv-service, www.uniper.energy/gm-

Service 

Passwortgeschützter Online-Service, der zur Ausübung bestimmter Aktionärsrechte genutzt 

werden kann: www.uniper.energy/hv-service, www.uniper.energy/gm-service 

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: 

Rotterdamer Straße 141, 40474 Düsseldorf (eine physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) ist ausgeschlossen) 

5. Aufzeichnungsdatum (Technical Record Date): 

1. Dezember 2023, 24:00 Uhr MEZ  

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20231201; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) 
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6. Uniform Resource Locator (URL): 

www.uniper.energy/hv, www.uniper.energy/gm 

D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Zuschaltung, Stimmrechtsausübung 

1. Art der Teilnahme des Aktionärs: 

Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über den passwortgeschützten Online-

Service im Internet 

 

Ausübung des Rede- und Auskunftsrechts in der Hauptversammlung 

 

Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl schriftlich (Brief oder Fax) oder im Wege der 

elektronischen Kommunikation (E-Mail oder durch Eingabe in den passwortgeschützten Online-

Service) 

 

Bevollmächtigung durch Erteilung von 
a) Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, 

b) Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an einen Intermediär, eine 

Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige in § 135 Abs. 8 AktG 

genannte Person, 

c) Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an Dritte 

 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

VI, EV, PX (nach ISO 20022: VIRT, MAIL, EVOT, PRXY) 

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist: 

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 1. Dezember 2023, 24:00 Uhr MEZ 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20231201; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) 

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung: 

Aktionäre oder bei Bevollmächtigung von Dritten (außer den Stimmrechtsvertretern der 

Gesellschaft) diese Bevollmächtigten sind elektronisch zur virtuellen Hauptversammlung 

zugeschaltet, wenn sie ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet sind und im 

passwortgeschützten Online-Service für Aktionäre der Uniper SE während der Dauer der 

virtuellen Hauptversammlung am 8. Dezember 2023 erfolgreich eingeloggt sind 

 

Eine erstmalige Abgabe und eine Änderung der Stimmabgabe per Briefwahl ist nach 

fristgerechter Anmeldung jeweils bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der 

Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt am Tag der Hauptversammlung – nach vorheriger 

Ankündigung – möglich 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20231208; jeweils bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen 

festgelegten Zeitpunkt am Tag der Hauptversammlung nach vorheriger Ankündigung 

 

Bevollmächtigung 

a) Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: 

Vorab, aber auch noch während der Hauptversammlung am 8. Dezember 2023 jeweils bis zu 

dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt am Tag 

der Hauptversammlung – nach vorheriger Ankündigung – möglich 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20231208; jeweils bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen 

festgelegten Zeitpunkt am Tag der Hauptversammlung nach vorheriger Ankündigung; 

b) Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, 

einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige in § 135 Abs. 8 AktG genannte Person: Keine 

Frist vom Emittenten festgelegt; 

c) Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an Dritte: 

Keine Frist vom Emittenten festgelegt 
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Für die elektronische Zuschaltung über den passwortgeschützten Online-Service, die Ausübung 

des Stimmrechts und alle Arten von Bevollmächtigung gilt: 

Es ist die rechtzeitige Anmeldung, bis spätestens zum Ablauf des 1. Dezember 2023, durch den 

Aktionär oder den Bevollmächtigten und die Eintragung im Aktienregister entsprechend 

erforderlich 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20231201; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) 

E. Tagesordnung – TOP 1 

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 

1 

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: 

Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der Einziehung von elf (11) 

Aktien durch die Gesellschaft gemäß § 237 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 i.V.m. Abs. 3 Nr. 1 AktG i.V.m. 

§ 29 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EnSiG i.V.m. § 7 Abs. 6 WStBG; Satzungsänderung 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von elf Aktien zur Einstellung in 

Kapitalrücklage 

3. Uniform Resource Locator (URL): 

www.uniper.energy/hv, www.uniper.energy/gm 

4. Abstimmung: 

Verbindlicher Charakter 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

BV (nach ISO 20022: BNDG) 

5. Abstimmoptionen: 

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Verzicht auf Stimmabgabe 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

VF, VA, AB, BL (nach ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST, NOAC) 

E. Tagesordnung – TOP 2 

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 

2 

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: 

Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals zum Zwecke der Einstellung eines 

Teils des Grundkapitals in die Kapitalrücklage gemäß §§ 222 ff. AktG i.V.m. § 29 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 2 EnSiG i.V.m. § 7 Abs. 6 WStBG; Satzungsänderung 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

Herabsetzung des Grundkapitals zur Einstellung in Kapitalrücklage 

3. Uniform Resource Locator (URL): 

www.uniper.energy/hv, www.uniper.energy/gm 

4. Abstimmung: 

Verbindlicher Charakter 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

BV (nach ISO 20022: BNDG) 

5. Abstimmoptionen: 

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Verzicht auf Stimmabgabe 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 
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VF, VA, AB, BL (nach ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST, NOAC) 

E. Tagesordnung – TOP 3 

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 

3 

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: 

Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals zum Zwecke der Einstellung eines 

Teils des Grundkapitals in die Kapitalrücklage nach §§ 222 ff. AktG i.V.m. § 29 Abs. 2 Satz 1 Nr. 

2 EnSiG i.V.m. § 7 Abs. 6 WStBG durch Zusammenlegung von Aktien; Satzungsänderung 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

Herabsetzung des Grundkapitals durch Zusammenlegung von Aktien zur Einstellung in 

Kapitalrücklage 

3. Uniform Resource Locator (URL): 

www.uniper.energy/hv, www.uniper.energy/gm 

4. Abstimmung: 

Verbindlicher Charakter 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

BV (nach ISO 20022: BNDG) 

5. Abstimmoptionen: 

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Verzicht auf Stimmabgabe 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

VF, VA, AB, BL (nach ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST, NOAC) 

E. Tagesordnung – TOP 4 

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 

4 

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: 

Beschlussfassung über die Zustimmung zum Ergebnisabführungsvertrag 

(Gewinnabführungsvertrag i.S.d. § 291 Abs. 1 Satz 1 AktG) zwischen der Uniper SE und der 

Uniper Beteiligungs GmbH  

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

Zustimmung zum Ergebnisabführungsvertrag  

3. Uniform Resource Locator (URL): 

www.uniper.energy/hv, www.uniper.energy/gm 

4. Abstimmung: 

Verbindlicher Charakter 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

BV (nach ISO 20022: BNDG) 

5. Abstimmoptionen: 

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Verzicht auf Stimmabgabe 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

VF, VA, AB, BL (nach ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST, NOAC) 

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzungsverlangen zur 
Tagesordnung 

1. Gegenstand der Frist: 
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Übermittlung eines Tagesordnungsergänzungsverlangens 

2. Anwendbare Emittentenfrist: 

7. November 2023, 24:00 Uhr MEZ 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20231107; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) 

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge und 
Wahlvorschläge vor der Hauptversammlung 

1. Gegenstand der Frist: 

Übersendung von Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen zu einem bestimmten Punkt der 

Tagesordnung zwecks Zugänglichmachung vor der Hauptversammlung und Eröffnung der 

Abstimmungsmöglichkeit durch die Gesellschaft 

2. Anwendbare Emittentenfrist: 

23. November 2023, 24:00 Uhr MEZ 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20231123; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) 

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Recht zur Einreichung von 
Stellungnahmen 

1. Gegenstand der Frist: 

Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung vor der 

Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation 

2. Anwendbare Emittentenfrist: 

2. Dezember 2023, 24:00 Uhr MEZ 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20231202; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) 

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Stellen von Anträgen und 
Wahlvorschlägen während der Hauptversammlung 

1. Gegenstand der Frist: 

Stellen von Anträgen oder Wahlvorschlägen im Wege der Videokommunikation in der 

Hauptversammlung 

2. Anwendbare Emittentenfrist: 

8. Dezember 2023, während der Hauptversammlung gemäß Vorgaben des Versammlungsleiters 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20231208; während der Hauptversammlung gemäß Vorgaben des Versammlungsleiters 

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Rederecht 

1. Gegenstand der Frist: 

Rederecht für elektronisch zu der Versammlung zugeschaltete Aktionäre oder Bevollmächtigte im 

Wege der Videokommunikation in der Versammlung 

2. Anwendbare Emittentenfrist: 

8. Dezember 2023, während der Hauptversammlung gemäß Vorgaben des Versammlungsleiters 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20231208; während der Hauptversammlung gemäß Vorgaben des Versammlungsleiters 

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht 
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1. Gegenstand der Frist: 

Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft im Wege elektronischer 

Kommunikation 

2. Anwendbare Emittentenfrist: 
8. Dezember 2023, während der Hauptversammlung gemäß Vorgaben des Versammlungsleiters 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20231208; während der Hauptversammlung gemäß Vorgaben des Versammlungsleiters 

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verlangen nach § 131 Abs. 4 
Satz 1, 2 AktG 

1. Gegenstand der Frist: 

Übermittlung des Verlangens, einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär außerhalb 

der Hauptversammlung gegebene Auskünfte in der Hauptversammlung zu geben, im Wege 

elektronischer Kommunikation 

2. Anwendbare Emittentenfrist: 

8. Dezember 2023, während der Hauptversammlung 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20231208; während der Hauptversammlung 

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verlangen nach § 131 Abs. 5 
Satz 1, 2 AktG 

1. Gegenstand der Frist: 

Übermittlung des Verlangens, vom Aktionär gestellte Fragen, auf die die Auskunft verweigert 

wurde, und den Grund der Auskunftsverweigerung in die Niederschrift aufzunehmen, im Wege 

elektronischer Kommunikation 

2. Anwendbare Emittentenfrist: 

8. Dezember 2023, während der Hauptversammlung 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20231208; während der Hauptversammlung 

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen 
Beschlüsse 

1. Gegenstand der Frist: 

Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation 

2. Anwendbare Emittentenfrist: 

8. Dezember 2023, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den 

Versammlungsleiter 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20231208; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den 

Versammlungsleiter 

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der 
Hauptversammlung in Bild und Ton im Internet 

1. Gegenstand der Frist: 

Verfolgung der gesamten Hauptversammlung in Bild und Ton über den passwortgeschützten 

Online-Service für Aktionäre und ihre Bevollmächtigten im Internet unter 

www.uniper.energy/hv-service, www.uniper.energy/gm-service 
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2. Anwendbare Emittentenfrist: 

8. Dezember 2023 ab 12:00 Uhr MEZ, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zu deren 

Schließung durch den Versammlungsleiter 

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20231208; ab 11:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit), ab dem Beginn der Hauptversammlung bis 

zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter 

 

 
* Der Begriff Teilnahme wird vorstehend ausschließlich im Sinne der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 verwendet. 


